
S:ltzung SATZUNG

§ t Name, Sitz, Geschäftsjahr
1 . Der Verein füh.t den Namen Karneval-Club Diuheim e.V.

und hat seinen Sitz in 35630 Ehringshausen.
2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
3. Der Verein ist im Vereinsregister eingetragen.

§ 2 Zweck, Aufgaben d6vereins
'1 . Der Verein verfolgt das Ziel der Pflege kulturellen und historischen Brauchtums, lns-

besondere der heimischen Kamevalsbräuche. Der VereinsMck soll insbesondere
durch die Pflege des bodenstämmigen, heimischen Karoevals und dessen Ver-
breitung gewährleistet rerden. Der Satzungsryeck wird veNirklicht ,nsbesondere durch
Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen, jährlichen Kamevalsveranstaltungen,
traditionellen FaschingsuEügen und -sitzungen.

2 DerVerein verfolgt aussciließlich und unmiltelbar gemeinnützige Zwecke
im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung
in derjeweils gültigen Fassung.

3. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie rein
eigeMirtschanliche Zwecke.

4. Vorhandene Mittel des Vereins dürfen nur für sEungsgemäße Zwecke ver-
wendet werden Verelnsmitglieder dürfen keine Zwendungen aus Mitteln des
Vereins erhalten. Es dürfen auch keine Pdsnen durch Ausgaben, die dem
Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Ver-
gütungen begünstigt werden.

§ 3 Mitgliedschaft
Der Verein führt aktive und passive Mrtglieder.
lvlitglied des Vereins kann iede natürliche PeMn werden, die die Sauung und
Bedingungen des Karneval-Club Dillheim e. V. anerkennt.
Jugendliche unter 18 Jahren können nur mit schriftlicher Zustimmung eines gesetz-
lichen Vertreters aufgenommen werden.
AufAntrag des Vorstandes können Mitgli6der, die sich in besonderer Weise
um den Verein veadient gemacht haben be. den Vereinseeck in besondeaer
Weise gefördert haben, durch Einholung eines zustimmenden Beschlusses der
Mitgliederyersammlung zu Ehrenmitgliedem ernannt werden. Ehrenmitglieder
haben die gleichen Rechte wie alle aktiven Mitglieder, sie sind zur Teitnahme an
sämtlicien Veranstaltungen und Versammlungen berechtigt und mit ihrer
Emennung von der Beitragszahlung befreit.

§ 4 Beginn und Ende der Mitgliedschaft
1. Der Antrag um Aufnahme in den Verein hat schriftlich zu erfolgen. Jber den Aufnahme-

antrag entscheidel der Vorstand. Der Eintritt wird mit Aushändigung einer schriftlichen
Aufnahmeerklärung sirksm. Die Ablehnung derAufnahmo durch den Vorstand ist
nicht anfechtbar. Ein Aufnahmeanspruch bestsht nicht Es ist ein Mitgliedsbeit.ag und
eine Aufnahmegebühr zu leisten. Diese werden von der Mitgliedetuersammlung
Jestgelegt.

2. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Ausschluß oderTod.
Eine Austrittserklärung muß schriftlich mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende etnes
Kalenderjahres gegenüber dem Vorstand abgegeben werden.
Ein Ausschluß kann aus wichtigem Grund gegenüber dem Mitglied ausgesprochen
werden, insbesondere, wenn das Mitglied in gröblicher Weise gegen die Vereins-
interessen und die Satzung des Vereins verstoßi. Ein wichtiger Grund liegt auch vor,
wenn das Mitglied der festgesetzlen Beitragsverpflichtung odersonstjgen Zahlunger,
Umiagen nicht nachkommt und nach Mahnung nichl innerhalb von weiteren 4 Wochen
die nrtgeteilten Rückstände ausgleicht Jber den Ausschluß ernes Mdgliedes ent-
scheidet die MitgliedeNersammlunO auf Antrag des Vorstandes.
DerVorstand ist berechtig,t, im Vereinsjnteresse einen einstweiligen Ausschluß
gegenüber dem Mitgiied auszusprechen. Es ruhen dann bis zua Entscheidung durch

Karneval-Cluh Dillheim e.V.

Sämtliche Beschlüsse, die aufgrund der vorliegenden Satzung gefaßt werden, bedürfen
der einfachen Mehrheit der in der Mitgliederuersammlung Anwesenden.
SaEungsänderungen oder Bescfrlüsse übet die Auflösung des Vereins bedürfen der
Zustimmung von mindestens 2/3 der anwesenden Mitglieder
Jber die in der Versammlung gefaßten Beschtüsse isieine Niederschrift aufzunehmen,
unteueichnet von Schriftführer und Versammlungsleiier.

§ I Ka$enprütung
Die Mitgliederue6ammlung wählt aus dem Kreis de. stjmmberechtigten Mitglieder
2 Kassenprüferfür oine Amtsdauer von ilei Jahren. Wählbar sind nu. Mitglieder, die
nicht dem Vorstand angeh6ren.
Den Kassenprüfarn obliegt die Prirfung aller Kassen des Vereins, eins€hließlich der
Abteilungskassen und etwaiger Sonderkassen. Die lGssenp.üfer sind zur um 6senden
Pilfung der Kassen einschließlich des Belewesens in sachlichq und rechneri$her
Hinsicht berechtigt und verpflichtet.

§ 10 Gerichtsstand
Ertüllungso.t und Gsiciltsstand ist der Sitz des Vereins.

§11 Auflösungd€Vereins
VorAilösung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen Zwecks fällt däs vererns-
vemögen an die Gereinde Ehringshausen, die es unmittelbar und ausschließlich für
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Z*ecke zu veMenden hat.
Das zuständige FinaMaml ist hierüber vorher zu hören.
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die MitrliedwffilmS die R@hte @d Pflichte ds Mitgliedes, mit Asalme
ds bestehmdff Zahlmgryerpfl ichugq-
Dm aw*hließmde Mirgti€d hd da R@ht d Stellügnahme. Bwhließt dic
Mitgliedwers@$Iüg d@ Auschlu8, hd d6 Mitglied sfofr eMaige in sinm
BesiE befitrdliche V@itrsg%ff:iad€ ruüctag€bm-

§ S Weiterc R6hte ud Ptrüh dd Mieli.dcr
Jed6 Mitglied hd d8 R{nL & Mitatiedn@EilEgfi teilzuehmm md Antäge

zu stello sowie e Vereinsl,@§almga (UMga etc.) teilzuehmm. Bei Ab-
simüg in dtr Mitgliedwmlmg lr* jedes Mitglied eirc Stilmq die
pssöülich esgeibt wtrd€n mDß.
Die Mitglieds sind verpflichbl die Sifug swie sonstige mgsnäBige B*hlüss
da Vaeinsorgue eirzuhalta.
Jed6 Mitglied ist ru Zahlug eines Mitgliedsbeitages mwie a rcmiga be
sltlossenm odtr duch Samg/wmtige Ordnmg fesgelegte Abgaba vs!,flichret

§ 6 Orgee
Die Orgme des Vaeins siad
l. dieMitgliedwmlug
2. ds Vorsland.

§ 7 Voßtand
D6 Vortud b€§eht N dm ge*häftsführada Vortud eyie N &m Gffit-
voßtud.
Ds l- Ed der 2.VorsiEmde swie d6 l-Ksieg rd ds l.ScbrinffhE bilda da
ge*hältsfihrmdm Vorstad im Siü des § 26 dc BGB. Je ryei d6 Vüg6eh siad
jed@h tru gmeiDw vffietmgsbg@htig! wobei dr d6 I .Kasiffi ud ds I .Schrift-
§iks nE i! Vqbindüg mit dm I . md 2-Vorsihd@ vdtreimgsb@htigt sind.
Dd Gffituüsred setzt sich wie folgt affi@:
a) l.Vorsihdq b) 2.Voßitadq
c) l.Kdsiaq d) l.Schri{ifthro
e) 2.Ksiae 0 2. Schdfiführs{Pr6wdt)
g) bis a 6 wei1tr6 Beisim mch Wahl ud Bedaf
Ds V6stand ist be$hlußfdhi& wm mindesens 5 Vorshdmirgliedtr m»€smd sind.
Bwhlüs in dtr Vor@dssitug werden oit eilf&hq Mehrheit gtrofffl.
Ds Vor$dd wi.d für die Dautr von 2 Jahra wie folgt gew?ihlt:
a) in dm gaada Jabresahl@ l.Vorsibdtr, l.K8siqtr, LSchriftführer sowie die

die Beisik l, 3 md 5

b) in do mgoado Jahmzhla 2.V6imder 2.K6sisq, 2.Schriftfilhra swie
die Beisius 2, 4 ed 6.

Wiedwahl des VolMds is ailässig.
Bei AtNheida eitrs VMdsmitglieds imefialb ds Ameit hab@ die übriga Vor-
shdsitgliedq da R6h! eine Esat4ffion bis ru nächstfi Mieliedwmlug a
bestimq die die Fukiotr Nüb6 k,m
SäEtliche VaeinsäfiE wedm ehmmdich geff.hn.

§ 8 MiqliedeNcßsmmlurg
Eimal jährlic[ nach Möglichkeit im 2.Qlml ds K3lenddahres" hff aüf Einladüg des
Voßtmds eine Mieliedwe]s@lug $amfuidm. Die MitgüedwMrnlug ist
shriftlich üttr Bekmtgabe da Tagffirdtrug, mit einq Frist von mhdesms 2 Woch@
vom l.VoEiEend@, im Falle seinü VerlündeMg vom 2.Vorsi%nden ei@berufen
und a leiten.
Antäge arTagesordnmg sind shriftlich, minde$ms 14 Tage vor dtr Mitgliederu«-
ffi188, dil Voßtmd einrueichm- t.
Eine außqordatliche Mitgliedwammiug muß ef Verldg@ von mindestens l/3 der'
Mitglieder odtr bei bsondm ber@htigtm lnteresm von sitm dos Voßtads einbe
rufo werden. Zu eintr außoordmtlichm Mitgliederuummlug sind die Mitglieder
mter Angabe der Tagesordnüg mit 6intr Ladungsfiis von mindostms einer Woche
schnftl'ch 7u lädm
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